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Tagesordnung: 
 

Mitteilung zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
Sachverhalt: 
 
Die vom Stadtrat am 28.01.2025 beschlossene Haushaltssatzung 2025 wurde mit dem 
Haushaltsplan, dem Stellenplan und weiteren Anlagen der Aufsichtsbehörde zur 
Genehmigung vorgelegt.  
 
Mit Schreiben vom 24.03.2025 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die 
Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung erteilt.  
 
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung hat folgenden Wortlaut: „Für das Haushaltsjahr 2025 
wurde wiederholt gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 93 Abs. 4 
Gemeindeordnung (GemO) verstoßen. § 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die 
Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, 
beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener 
Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann 
erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine 
Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und 
Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht.  
Nach Abwägung teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die Festsetzungen 
der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschl. des Stellenplanes 
2025 (Ausnahme: zusätzliche Stelle Stadtarbeiter/in) Bedenken wegen Rechtsverletzung zu 
erheben.“ 
 
Die Verfügung der Kreisverwaltung sowie ein Muster zur Dokumentation über das Vorliegen 
der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO sind als Anlage beigefügt. 
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